
 

Ergänzungsfragen und Hinweise  
bezüglich der Förderung von Vorhaben der Diversifizierung bzw. 
Grundlegende Änderung des gesamten Produktionsprozesses *) 

 
Sofern bei KMU (kleine und mittlere Unternehmen) die „Diversifizierung der Produktion 
einer Betriebsstätte in vorher dort nicht hergestellte Produkte“ gefördert werden soll: 

 
Investitionen in die Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte in vorher dort nicht 
hergestellte Produkte sind förderfähig, wenn der Investitionsbetrag, bezogen auf ein Jahr, die in 
den letzten drei Jahren vor Maßnahmebeginn durchschnittlich verdienten Abschreibungen – 
ohne Berücksichtigung von Sonderabschreibungen – um mindestens 100% übersteigt. 

Bitte tragen Sie die erforderlichen Angaben hier ein: 
Geschäftsjahr: 
(3 Jahre vor  
 Beginn) 

Verdiente Abschreibungen 
-ohne Sonderabschreibungen- 
in Euro 

  

  

  

 

 

Darüber hinaus müssen die förderfähigen Kosten mindestens 200% über dem Buchwert liegen, 
der in dem Geschäftsjahr vor Beginn der Arbeiten für die wiederverwendeten Vermögenswerte 
verbucht wurde. 

 Bitte tragen Sie die erforderlichen Angaben hier ein: 
Geschäftsjahr: 
(vor Beginn) 

Buchwert aller nach der 
Diversifizierung wiederverwendeten 
Vermögenswerte 
in Euro: 

  

 

 

Das Vorhaben muss dazu geeignet sein, die Wirtschaftlichkeit der Betriebsstätte erheblich zu 
steigern und einen wesentlichen Beitrag zum Fortbestand des Betriebes und Sicherung der dort 
dann noch bestehenden Arbeitsplätze zu leisten. 

Legen Sie bitte hierzu eine ausführliche Stellungnahme Ihres 
Investitionsvorhabens vor. 

 

 

_____________________________________________ 
Datum, Stempel, Unterschrift/en 

 

Seite 1/3 

      10/2014       *) Siehe Formblatt 1 – Erklärung zur Subventionserheblichkeit 
 



                                                                                                                                        Seite 2/3 
                                                                                                                                

Sofern bei KMU (kleine und mittlere Unternehmen) die „Grundlegende Änderung des 
gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden Betriebsstätte“ gefördert werden 
soll: 

 
Investitionen in die grundlegende Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer 
bestehenden Betriebsstätte sind förderfähig, wenn der Investitionsbetrag, bezogen auf ein Jahr, 
die in den letzten drei Jahren vor Maßnahmebeginn durchschnittlich verdienten Abschreibungen 
– ohne Berücksichtigung von Sonderabschreibungen – um mindestens 100% übersteigt. 

 Bitte tragen Sie die erforderlichen Angaben hier ein: 
Geschäftsjahr: 
(3 Jahre vor 
Beginn) 

Verdiente Abschreibungen 
-ohne Sonderabschreibungen-  
in Euro: 

  

  

  

 

 

Darüber hinaus müssen die förderfähigen Kosten höher sein, als die in den drei 
vorangegangenen Geschäftsjahren erfolgten Abschreibungen für die mit der modernisierenden 
Tätigkeit verbundenen Vermögenswerte. 

 Bitte tragen Sie die erforderlichen Angaben hier ein: 
Geschäftsjahr: 
(3 Jahre vor 
Beginn) 

Abschreibungen für die mit der 
modernisierenden Tätigkeit 
verbundenen Vermögenswerte 
in Euro: 

  

  

  

 

 

Das Vorhaben muss dazu geeignet sein, die Wirtschaftlichkeit der Betriebsstätte erheblich zu 
steigern und einen wesentlichen Beitrag zum Fortbestand des Betriebes und Sicherung der dort 
dann noch bestehenden Arbeitsplätze zu leisten. 

Legen Sie bitte hierzu eine ausführliche Stellungnahme Ihres 
Investitionsvorhabens vor. 

 

 

_____________________________________________ 
Datum, Stempel, Unterschrift/en 
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Sofern bei einem großen Unternehmen die „Diversifizierung der Tätigkeit einer 
Betriebsstätte, sofern die neue Tätigkeit nicht dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit wie 
die früher in der Betriebsstätte ausgeübte Tätigkeit ist“ gefördert werden soll: 

 
Dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit ist eine Tätigkeit, die unter dieselbe Klasse (vierstelliger 
numerischer Code) der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 fällt, die in 
der Verordnung (EG) Nr. 1893/ 2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20.Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE 
Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger 
Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik festgelegt ist. 

 Bitte tragen Sie die erforderlichen Angaben hier ein: 
Bisheriger „NACE-Code“  
Zukünftiger „NACE-Code“  

 

 

Die förderfähigen Kosten müssen bei der Förderung der Diversifizierung der Produktion einer 
Betriebsstätte mindestens 200% über dem Buchwert liegen, der in dem Geschäftsjahr vor 
Beginn der Arbeiten für die wiederverwendeten Vermögenswerte verbucht wurde. 

 Bitte tragen Sie die erforderlichen Angaben hier ein: 
Geschäftsjahr: 
(vor Beginn) 

Buchwert aller nach der 
Diversivizierung wiederverwendeten 
Vermögenswerte 
in Euro: 
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Datum, Stempel, Unterschrift/en 

   10/2014              


